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In dieser Ausgabe: 1. Arbeitsrecht



Der kostenfreie Newsletter Recht versorgt Sie regelmäßig mit Infos (Gerichtsurteile, neue Gesetze) zum Wirtschaftsrecht, 2. Allgemeines Wirtschaftsrecht wie Arbeits- und Gesellschaftsrecht, Wettbewerbs- und Internetrecht 3. Gesellschaftsrecht



4. Gewerblicher Rechtschutz



5. Onlinerecht



Ihre Ansprechpartnerin 6. Wettbewerbsrecht



Franziska Schanz Industrie- und Handelskammer Trier Geschäftsbereich: Recht und Steuern Herzogenbuscher Str. 12 54292 Trier Telefon: 06 51/97 77 – 4 03 [email protected]
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1. Arbeitsrecht Kündigung wegen privater Downloads auf Firmen-PC Eine ausschweifende private Nutzung des Internets während der Arbeitszeit mit umfangreichen Downloads und u.a. Installation einer Software für Navigationsgeräte kann eine ordentliche Kündigung auch eines seit mehr als 21 Jahren beschäftigten Mitarbeiters ohne Abmahnung rechtfertigen. Ein umfassender Download von Daten aus dem Internet stellt nicht nur eine gravierende Verletzung der arbeitsvertraglichen Pflichten dar, sondern ist darüber hinaus mit einer erheblichen Gefahr der Infizierung des betrieblichen Datensystems mit Viren verbunden. (Urteil des LAG Schleswig-Holstein vom 06.05.2014, 1 Sa 421/13, BB 2014, 1652, NZA-RR 2014, 417) Kontakt: Sylva Gäbler, Telefon 0651/9777-401, mailto:[email protected]



Klageverzicht gegen "besseres Zeugnis" Nach der Rechtsprechung ist der Verzicht des gekündigten Arbeitnehmers auf Erhebung einer Kündigungsschutzklage ohne jede arbeitgeberseitige Kompensation unangemessen und damit unwirksam. Für das Bundesarbeitsgericht kann es eine ausreichende Gegenleistung des Arbeitgebers zu dem Verzicht des Arbeitnehmers auf das Recht, Kündigungsschutzklage zu erheben, darstellen, wenn sich der Arbeitgeber verpflichtet, dem gekündigten Mitarbeiter ein "etwas besseres" Arbeitszeugnis (Note "gut") zu erteilen. (Urteil des LAG Niedersachsen vom 27.03.2014, 5 Sa 1099/13, AA 2014, 126, ArbuR 2014, 287) Kontakt: Sylva Gäbler, Telefon 0651/9777-401, mailto:[email protected]



Bezahlung von ohne Betriebsratsbeteiligung angeordneten Pausen Dem Betriebsrat steht nach § 87 Abs. 1 Nr. 2 BetrVG bei Fragen des Beginns und Endes der täglichen Arbeitszeit einschließlich der Pausen sowie Verteilung der Arbeitszeit auf die einzelnen Wochentage ein gesetzliches Mitspracherecht zu. Hat es der Arbeitgeber versäumt, bei der Regelung von Pausen (hier sog. Breakstunden) den Betriebsrat ordnungsgemäß anzuhören, können betroffene Arbeitnehmer nachträglich die Vergütung der Pausenzeiten verlangen. Dies gilt für das Landesarbeitsgericht Köln auch dann, wenn die Pausenzeiten den gesetzlichen Vorgaben des § 4 ArbZG (Arbeitszeitgesetz) entsprechen. Denn nicht jede vom Arbeitgeber angeordnete Pause erfüllt die Verpflichtung aus § 4 ArbZG, oder umgekehrt, muss der Arbeitnehmer nicht jede angeordnete Pause als Erfüllung der gesetzlichen Pflicht hinnehmen, insbesondere dann nicht, wenn der Arbeitgeber die Pausenanordnung zu seinen eigenen Flexibilisierungsinteressen nutzt, ohne Rücksicht auf die Erholungsbedürfnisse der Arbeitnehmer zu nehmen. (Urteil des LAG Köln Urteil vom 23.10.2013, 5 Sa 12/13, jurisPR-ArbR 28/2014 Anm. 3) Kontakt: Sylva Gäbler, Telefon 0651/9777-401, mailto:[email protected]



Abmahnung nach kundenunfreundlichem Verhalten Verhält sich ein Arbeitnehmer gegenüber einem Kunden unfreundlich, kann das eine Abmahnung durch den Arbeitgeber rechtfertigen. Das hat das Landesarbeitsgericht SchleswigHolstein im Fall eines Beraters einer berufsständischen Kammer entschieden. Der Berater antwortete auf per Email gestellte Fragen eines Lehrgangsteilnehmers nach Modalitäten der Prüfungsanmeldung, -ablauf und erlaubten Hilfsmitteln zweimal unfreundlich, ruppig und vorwurfsvoll. Den Wunsch des Kunden nach mehr Kundenfreundlichkeit und unzureichenden Formularen beantwortete der Berater mit dem Hinweis, diese würden ohnehin nicht gelesen und nach ca. 20 Anfragen von Lehrgangsteilnehmern bleibe die Freundlichkeit einfach aus. Der Arbeitgeber reagierte mit einer Abmahnung, wogegen sich der Berater zur Wehr setzte. In seiner Begründung weist das Gericht darauf hin, dass der Berater durch seine Emails die arbeitsvertragliche Pflicht zu freundlichem Umgang mit Kunden verletzt habe, weil der vorwurfsvolle Charakter der Emails und die ausgedrückten abfälligen Bemerkungen über die Kundschaft mit dem Dienstleistungscharakter seiner Beratertätigkeit nicht vereinbar seien. Die
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Abmahnung sei auch verhältnismäßig, denn es sei nachvollziehbar, dass der Arbeitgeber als Dienstleister diese Maßnahme ergriffen habe. (Urteil des Landesarbeitsgerichts – LAG – Schleswig-Holstein vom 20. Mai 2014; Az.: 2 Sa 17/14) Praxistipp: Ein Anspruch auf Entfernung einer Abmahnung besteht nur, wenn sie inhaltlich unbestimmt ist, unrichtige Tatsachenbehauptungen enthält, auf einer unzutreffenden rechtlichen Bewertung beruht, den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verletzt oder kein schutzwürdiges Arbeitgeberinteresse am Verbleib einer rechtmäßig erteilten Abmahnung in der Personalakte besteht. Kontakt: Sylva Gäbler, Telefon 0651/9777-401, mailto:[email protected]



Fristlose Kündigung bei Konkurrenztätigkeit Wer für Kunden seines Arbeitgebers auf eigene Rechnung tätig wird, muss, so das Landesarbeitsgericht Frankfurt (Urteil vom 28.01.2013, Az.: 16 Sa 593/12) damit rechnen, wegen „unerlaubter Konkurrenztätigkeit“ fristlos entlassen zu werden. Arbeitnehmer dürfen im Marktbereich ihres Arbeitgebers keine eigenen Dienste und Leistungen anbieten. Denn durch diese Tätigkeit verletzen sie ihre arbeitsvertraglichen Pflichten. Auch wenn im Arbeitsvertrag selbst kein ausdrückliches Verbot beschrieben ist, ergibt sich dieses aus der Rücksichtnahmeverpflichtung. Der Arbeitgeber soll in seinem Geschäftsbereich uneingeschränkt und ohne die Gefahr nachteiliger Beeinflussung durch seine eigenen Mitarbeiter arbeiten können. Erfährt der Arbeitgeber von der Konkurrenztätigkeit seines Mitarbeiters, hat er zwei Wochen Zeit, nachdem er den Grund für die fristlose Kündigung erfahren hat, das Arbeitsverhältnis auch fristlos zu lösen. Praxistipp: Mitarbeiter, die sich im Nebenerwerb selbstständig machen wollen, sind gut beraten, mit ihrem Arbeitgeber eine Vereinbarung zu treffen, ob und welche Arbeiten sie im Nebenerwerb durchführen wollen. Diese arbeitsrechtliche Klärung sollte durchgeführt werden, bevor der Mitarbeiter sein Gewerbe anmeldet. Kontakt: Sylva Gäbler, Telefon 0651/9777-401, mailto:[email protected]



2. Gesellschaftsrecht Verkürzte Einberufungsfrist bei GbR-Gesellschafterversammlung Verstöße gegen Form, Frist und Inhalt der Einberufung einer Gesellschafterversammlung können bei Personengesellschaften (hier einer Gesellschaft bürgerlichen Rechts - GbR) zur Nichtigkeit des Beschlusses führen, wenn der mit den gesellschaftsvertraglichen oder gesetzlichen Ladungsbestimmungen verfolgte Zweck, dem einzelnen Gesellschafter die Vorbereitung auf die Tagesordnungspunkte und die Teilnahme an der Versammlung zu ermöglichen, vereitelt wird. Wird dieser "Dispositionsschutz" verletzt, liegt ein schwerwiegender Mangel vor, der grundsätzlich zur Nichtigkeit der in der Versammlung gefassten Beschlüsse führt. Der Verfahrensmangel führt aber ausnahmsweise dann nicht zur Nichtigkeit eines Beschlusses, wenn davon auszugehen ist, dass sein Zustandekommen durch den Fehler nicht beeinflusst worden ist. Hiervon ist auszugehen, wenn die bei einer lediglich kurzfristigen Unterschreitung der Ladungsfrist gefassten Beschlüsse bei früherer Einberufung der Versammlung nicht unterblieben oder anders gefasst worden wären. Die Teilnahmemöglichkeit ist vor allem nicht schon deshalb eingeschränkt, weil der Gesellschafter die Nichteinhaltung der Ladungsfrist gerügt und an den Gesellschafterversammlungen nur unter Protest teilgenommen hat. (Urteil des BGH vom 11.03.2014, II ZR 24/13, ZIP 1995, 738) Kontakt: Reinhard Neises, Telefon 0651/9777-450, mailto:[email protected]



Anmeldung der Änderung der Geschäftsanschrift beim Handelsregister durch Prokuristen Die Prokura umfasst nicht die Vertretungsmacht zur Anmeldung der Änderung der Geschäftsanschrift beim Handelsregister. Dies begründet das Oberlandesgericht Karlsruhe damit, dass die im Register geführte Geschäftsanschrift für die Gesellschaft von weitreichender organisatorischer Bedeutung ist und ihre Anmeldung daher ein Grundlagengeschäft betrifft, für das dem Prokuristen die rechtliche Befugnis fehlt. 4



(Urteil des OLG Karlsruhe vom 07.08.2014, 11 Wx 17/14, BB 2014, 2114) Kontakt: Reinhard Neises, Telefon 0651/9777-450, mailto:[email protected]



Übernahme einer Geldstrafe gegen Vorstandsmitglied durch AG Eine Aktiengesellschaft (AG) erklärte sich nach Einleitung eines strafrechtlichen Ermittlungsverfahrens gegen ein Vortsandsmitglied bereit, gegebenenfalls eine gegen dieses verhängte Geldstrafe, Geldbuße oder Geldauflage zu übernehmen. Dem lag ein entsprechender Beschluss des Aufsichtsrats zugrunde. Der Bundesgerichtshof hielt die Vereinbarung für unwirksam. Stellt eine Handlung des Vorstandsmitglieds, die Gegenstand des Ermittlungs- oder Strafverfahrens ist, auch eine Pflichtverletzung gegenüber der Gesellschaft dar, muss die Hauptversammlung einer Übernahme der Strafzahlung durch die AG zustimmen. (Urteil des BGH vom 08.07.2014, II ZR 174/13, WM 2014, 1678) Kontakt: Reinhard Neises, Telefon 0651/9777-450, mailto:[email protected]



Wirksamkeit Gesellschaft



einer



"Russian-Roulette-Klausel"



bei



einer



Zwei-Personen-



Entsteht zwischen Gesellschaftern mit gleichen Anteilen bei einer wichtigen Entscheidung eine Pattsituation, sind die gesetzlichen Regelungen unbefriedigend, wenn die Voraussetzungen für einen Ausschluss eines Gesellschafters aus wichtigem Grund nicht gegeben sind. Dann bleibt in der Regel nur der Weg der Auflösung der Gesellschaft. Gesellschaftssatzungen enthalten daher oftmals recht drakonische, als "Chinesische Klausel" oder als "Russian-Roulette-Klausel" bezeichnete Regelungen, die im Falle einer Pattsituation jeden Gesellschafter berechtigen, dem anderen Gesellschafter seine Geschäftsanteile zu einem bestimmten Preis anzubieten. Dieser erhält sodann ein Wahlrecht, wonach er entweder das Angebot innerhalb einer bestimmten Frist annehmen und durch den Anteilserwerb Alleingesellschafter werden kann. Alternativ kann er seine Geschäftsanteile dem anderen Gesellschafter zu dem in dem Angebot genannten Preis verkaufen und aus der Gesellschaft ausscheiden. Meist ist gleichzeitig geregelt, dass die mit dem ausscheidenden Gesellschafter bestehenden Anstellungs- und Geschäftsführerverhältnisse automatisch enden. Das Oberlandesgericht Nürnberg hält derartige Klauseln im Gesellschaftsvertrag einer zweigliedrigen Personen- oder Kapitalgesellschaft nicht per se für unwirksam. Dies gilt auch für die Beendigung der Anstellungsverhältnisse des ausscheidenden Gesellschafters und dessen Verpflichtung zur Niederlegung seiner Ämter in der Gesellschaft. Solche Klauseln sind jedoch dann unzulässig, wenn zwischen den Gesellschaftern ein wirtschaftliches Ungleichgewicht besteht und es dadurch zu Missbrauchsmöglichkeiten kommen kann, etwa wenn der finanzstärkere Teil ein Angebot zu einem strategischen Preis erklärt, von dem er weiß, dass der schwächere Teil diesen nicht zu leisten imstande ist. Gleiches kann gelten, wenn der Kauf oder Verkauf für einen Teil aus steuerlichen oder unternehmensstrategischen Gründen wirtschaftlich nicht zweckmäßig ist und der andere Teil dies weiß. Letzterer kann hier einen für ihn günstigen Preis für seinen bzw. den Gesellschaftsanteil des anderen Teils faktisch erzwingen. (Urteil des OLG Nürnberg vom 20.12.2013, 12 U 49/13, GmbHR 2014, 310, DB 2014, 709) Kontakt: Reinhard Neises, Telefon 0651/9777-450, mailto:[email protected]



3. Gewerblicher Rechtschutz Darstellung eines "Apple-Flagship Stores" markenfähig Nach einem Urteil des Europäischen Gerichtshofs (EuGH) kann auch die Darstellung der Ausstattung einer Verkaufsstätte, wie beispielsweise eines "Apple-Flagship Stores" als (dreidimensionale) Marke eingetragen werden, sofern sie geeignet ist, die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden. (Urteil des EuGH vom 10.07.2014, C-421/13, WRP 2014, 937, GRUR 2014, 866-868) Kontakt: Reinhard Neises, Telefon 0651/9777-450, mailto:[email protected]



4. Insolvenzrecht
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Fortsetzung einer GmbH nach Aufhebung des Insolvenzverfahrens Nach 60 Abs. 1 Nr. 4 GmbHG wird eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens aufgelöst. Wird das Verfahren auf Antrag des Insolvenzschuldners, also der GmbH, wieder eingestellt oder nach der Bestätigung eines Insolvenzplans, der den Fortbestand der Gesellschaft vorsieht, aufgehoben, so können die Gesellschafter die Fortsetzung der Gesellschaft beschließen. Das Oberlandesgericht Schleswig stellt hierzu klar, dass diese Fortsetzungsmöglichkeiten abschließend sind. Dies wird damit begründet, dass eine GmbH, die selbst Insolvenzantrag wegen drohender Zahlungsunfähigkeit gestellt hat und so unmittelbar kausal für die Auflösung der Gesellschaft geworden ist, ohne in der Folgezeit mit Erfolg die Einstellung oder Aufhebung des Insolvenzverfahrens beantragt zu haben, den Anschein erweckt, dass eine Fortsetzung der Gesellschaft mangels entsprechender Liquidität nicht mehr möglich ist. Auch ist nach der Schlussverteilung eine Fortsetzung der nach § 60 Abs. 1 Nr. 4 GmbHG aufgelösten Gesellschaft ausgeschlossen. Beschluss des OLG Schleswig vom 01.04.2014 (2 W 89/13, NZG 2014, 698, NZI 2014, 625) Kontakt: Reinhard Neises, Telefon 0651/9777-450, mailto:[email protected]



5. Internetrecht Kein Anspruch auf Auskunft über Nutzerdaten gegen Betreiber von Bewertungsportalen Ein praktizierender Arzt fühlte sich durch einen anonymen Beitrag in einem Internetbewertungsportal verunglimpft. Der Portalbetreiber löschte zunächst die unwahren Tatsachenbehauptungen über den Arzt. Als die Bewertung erneut auf dem Portal erschien, klagte der Mediziner erfolgreich auf Unterlassung der Veröffentlichung. Darüber hinaus verlangte er Auskunft über die Nutzerdaten des anonymen Verfassers der beanstandeten Behauptungen. Der Bundesgerichtshof hat die Klage auf Auskunftserteilung abgewiesen. Der Betreiber eines Internetportals ist in Ermangelung einer gesetzlichen Ermächtigungsgrundlage grundsätzlich nicht befugt, ohne Einwilligung des Nutzers dessen personenbezogene Daten zur Erfüllung eines Auskunftsanspruchs wegen einer Persönlichkeitsrechtsverletzung an den Betroffenen zu übermitteln. Eine Pflicht zur Preisgabe der Bestands-, Nutzungs- und Abrechnungsdaten besteht somit nur im Einzelfall auf Anordnung der zuständigen Stellen, insbesondere der Staatsanwaltschaft, soweit dies u.a. für Zwecke der Strafverfolgung erforderlich ist. Die Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche, wie hier des betroffenen Arztes, begründet daher keinen entsprechenden Auskunftsanspruch (Urteil des BGH vom 01.07.2014, Az.: VI ZR 345/13). Praxistipp: Der Betreiber eines Internetportals ist mangels gesetzlicher Ermächtigungsgrundlage grundsätzlich nicht befugt, personenbezogene Daten zur Erfüllung eines Auskunftsanspruchs wegen einer Persönlichkeitsrechtsverletzung zu übermitteln. Kontakt: Michael Kant, Telefon 0651/9777-410, mailto:[email protected]



Unverlangte Werbe-E-Mails: Beweisanforderungen bei behaupteter Einwilligung Nach § 7 Abs. 2 Nr. 3 UWG ist eine Werbung unter Verwendung von Faxgeräten oder E-Mail ohne vorherige Einwilligung des Adressaten wegen unzumutbarer Belästigung verboten. Die Beweislast dafür, dass in den Versand einer Werbe-E-Mail eingewilligt wurde, trägt der Versender. Dabei soll es nach Auffassung des Amtsgerichts Düsseldorf nicht genügen, dass der Versender vorträgt, der streitgegenständliche Newsletter werde ausdrücklich nur nach einem "Double-opt-in"-Verfahren verschickt. Der Empfänger müsse also den Newsletter nicht nur abonniert, sondern auch den Bestätigungslink geklickt haben. Die Benennung von Mitarbeitern als Zeugen reicht als entsprechender Beweis hierfür nicht aus. Vielmehr hält das Gericht eine genaue Dokumentation der Einwilligungserklärung für erforderlich, nach der neben dem Datum auch die genaue Uhrzeit der Anmeldung rekonstruiert werden kann. Der Portalbetreiber, der den Newsletter versandt hatte, wurde antragsgemäß zur Unterlassung und Zahlung der Abmahngebühren verurteilt (Urteil des AG Düsseldorf vom 09.04.2014, Az.: 23 C 3876/13). Praxistipp: Nach einem Urteil des AG Düsseldorf müssen werbende Unternehmen schriftlich nachweisen, dass angesprochene Verbraucher mittels des „Double-opt-in“-Verfahrens 6



Werbekommunikation gestattet haben. Kontakt: Michael Kant, Telefon 0651/9777-410, mailto:[email protected]



Außergewöhnlich geringer Streitwert bei Unterlassungsverfahren wegen unerbetener Werbe-E-Mail Der Streitwert einer Klage einer Privatperson auf Unterlassen der Zusendung von E-Mails mit Werbeinhalten kann nach einer Entscheidung des Oberlandesgerichts Hamm im Einzelfall nur 100 Euro betragen, wenn die Werbe-E-Mail irrtümlich übermittelt wurde. Die ungewöhnlich niedrige Streitwertfestsetzung – bisweilen werden bei Klagen von Privatpersonen bis zu 5.000 Euro zugrunde gelegt – begründete das Gericht zudem damit, dass das Löschen einer einzelnen unerbetenen E-Mail mit einem einzigen Mausklick erledigt ist und nur wenige Sekunden dauert, also noch weniger Aufwand verursacht als die Entsorgung unerbetener Werbung im Briefkasten, die manuell entnommen und anschließend entsorgt werden muss (Urteil des OLG Hamm vom 17.10.2013, Az.: 6 U 95/13). Praxistipp: Nach einem Urteil des OLG Hamm kann der Streitwert einer Unterlassungsklage wegen Werbemails unter Umständen bei lediglich 100 Euro liegen. Kontakt: Michael Kant, Telefon 0651/9777-410, mailto:[email protected]



6. Wettbewerbsrecht Persönliche Haftung des Geschäftsführers für Wettbewerbsverstöße der von ihm vertretenen Gesellschaft Der Geschäftsführer einer GmbH haftet für Wettbewerbsverstöße des von ihm vertretenen Unternehmens nur dann persönlich, wenn er daran entweder durch positives Tun beteiligt war oder er die Wettbewerbsverstöße aufgrund einer sogenannten Garantenstellung hätte verhindern müssen. Allein die Organstellung und die allgemeine Verantwortlichkeit für den Geschäftsbetrieb begründen aber keine Verpflichtung des Geschäftsführers gegenüber außenstehenden Dritten, Wettbewerbsverstöße der Gesellschaft zu verhindern. Etwas anderes gilt jedoch dann, wenn die Verletzungshandlung auf einem auf Rechtsverletzungen angelegten Geschäftsmodell beruht, das der Geschäftsführer selbst entwickelt hat. Dann trifft ihn die persönliche Haftung für alle Wettbewerbsverstöße (Urteil des BGH vom 18.06.2014, Az.: I ZR 242/12). Praxistipp: Der BGH hat die wettbewerbsrechtliche, persönliche Haftung von Geschäftsführern gelockert. Kontakt: Michael Kant, Telefon 0651/9777-410, mailto:[email protected]



Angabe der Energieeffizienzklasse von LED-Monitoren Nach § 3 EnVKV (Energieverbrauchskennzeichnungsverordnung) sind energieverbrauchsrelevante Produkte mit Angaben über den Verbrauch an Energie und anderen wichtigen Ressourcen sowie zusätzlichen Angaben zu kennzeichnen. Hierzu gehören auch Videomonitore. Nach einem Urteil des Oberlandesgerichts Köln ist diese Vorschrift auch auf LED-Monitore anzuwenden, die sowohl zur Wiedergabe genormter Videosignale als auch zur Verwendung als Computerdisplay bestimmt sind. Computermonitore können inzwischen außer als schlichte Arbeitsmittel auch zum Betrachten komplexer Videodateien mit hoher Auflösung eingesetzt werden. Die Nichtangabe der Energieeffizienzklasse von LED-Monitoren stellt einen Wettbewerbsverstoß dar und kann Unterlassungsansprüche nach sich ziehen (Urteil des OLG Köln vom 26.02.2014, Az.: 6 U 189/13). Praxistipp: Die Pflicht zur Angabe der Energieeffizienzklasse in Werbung gilt auch bei LEDMonitoren! Kontakt: Michael Kant, Telefon 0651/9777-410, mailto:[email protected]



Irreführende Werbung durch Verwendung von 6 Sternen an Außenfassade eines Hotels Es ist üblich, dass Hotels in durch die Anzahl der Sterne gekennzeichnete Kategorien eingeteilt sind und damit auch nach außen werben, um den Kunden auf diese Weise ihren Qualitäts- und Ausstattungsstandard auf den ersten Blick nahezubringen. Die Verwendung einer Reihe von 6 7



Sternen auf der Außenfassade eines Hotelbetriebs wird von den angesprochenen Verbrauchern dahingehend verstanden, dass sich dahinter eine „offizielle“ Klassifizierung, d.h. Einordnung des Hotels in eine bestimmte Komfort- und Qualitätskategorie, verbirgt. Ist das Hotel tatsächlich nicht von einer anerkannten neutralen Stelle mit 6 Sternen (Hotel der Spitzenklasse) ausgezeichnet worden, liegt eine wettbewerbswidrige Irreführung vor (Beschluss des OLG Celle vom 15.07.2014, Az.: 13 U 76/14). Praxistipp: Die Verwendung einer Klassifizierung in der Werbung, die den Anschein einer „offiziellen“ Klassifizierung erweckt, ohne dass dies zutrifft, kann wettbewerbswidrig sein! Kontakt: Michael Kant, Telefon 0651/9777-410, mailto:[email protected]



7. Veranstaltungshinweise Pensionszusage – Fluch oder Segen? Eine Möglichkeit der Altersversorgung ist die Pensionszusage. Allerdings erweisen sich in der Vergangenheit erteilte Pensionszusagen mittlerweile für viele GmbHs, ihre Gesellschafter und Geschäftsführer immer mehr zu gefährlichen Stolpersteinen. Aufgrund der größeren Lebenserwartung und der anhaltenden Niedrigzinsphase sind Pensionszusagen häufig unterfinanziert und daher für die Gesellschaft problematisch. Finanzierungslücke, unzureichende Altersversorgung, Unternehmensrating, Bilanzstruktur etc. sind Begriffe, die für Verwirrung sorgen. Die IHK bietet zu diesem Thema eine kostenfreie Info-Veranstaltung an, und zwar am Mittwoch, 15. Oktober 2014, 18:00 bis ca. 20:00 Uhr IHK Trier, Tagungszentrum, Herzogenbuscher Str. 12, 54292 Trier. Hier werden sinnvolle Lösungsansätze zu den obigen Problemen dargestellt. Jo Becker und Norbert Flohberg, Genius Versicherungsmakler GmbH, Trier werden das Thema aus dem betriebswirtschaftlichen Blickwinkel beleuchten. Christian Rech, Steuerberater/Vereidigter Buchprüfer, Trier wird eine steuerrechtliche Betrachtung vornehmen und Rechtsanwalt Oliver Brand, Trier zum Abschluss die Pensionszusage vertrags- und insolvenzrechtlich würdigen. Die IHK lädt Sie sehr herzlich ein und freut sich auf Ihr Kommen. Die Anmeldung können Sie online über www.ihk-trier.de vornehmen. Geben Sie dazu im Suchfeld die Dokumentennummer V14547 ein. Sie werden dann zur Veranstaltung geführt und erhalten direkt eine Anmeldebestätigung. Alternativ ist aber auch eine Anmeldung per E-Mail möglich: [email protected]



Sie haben kein Interesse mehr an dem Bezug des Newsletters, dann können Sie ihn jederzeit abbestellen: [email protected] Impressum: http://www.ihk-trier.de/p/Impressum-552.html
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06.05.2015 - Dr. Franz Dorn. GÃ¤ste: Dr. Natalia Filatkina. Ã„ltere deutsche Philologie. Dr. Katrin Kaufmann. Biologie und ihre Didaktik. Dr. Markus Mavany.
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06.05.2015 - Ã„ltere deutsche Philologie. Dr. Katrin Kaufmann. Biologie und ihre Didaktik. Dr. Markus Mavany. Strafrecht. Dr. Martin Siebenborn. Mathematik.










 


[image: alt]





Das Jugendmagazin des Bistums Trier 1.2014 - Bistum Trier 

03.05.2014 - zugehen, muss ich zuerst bei mir selbst anfangen: Wo bin ich selbst ...... Die Tage waren zudem geprÃ¤gt von Morgen- und Mittagge- beten im ...










 


[image: alt]
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WeiÃŸe Flecken - TIMS Trier 

Kernspin nicht in Panik versetzen lassen. Jutta Scheiderbauer. Auch symptomfreie kontrastmittel- aufnehmende Herde sind keineswegs grundsÃ¤tzlich mit einem ...
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